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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2001 

Geschäftszahl 

95/13/0292 

Rechtssatz 

In seinem Recht darauf, dass rechtskräftige Sachbescheide hinsichtlich Umsatz- und Einkommensteuer 
unverändert bleiben, wird der Abgabepflichtige - selbst wenn ausreichende Wiederaufnahmegründe hinsichtlich 
Umsatz- und Einkommensteuer nicht vorliegen - nicht verletzt, wenn das Finanzamt die Umsatz- und 
Einkommensteuerbescheide gemäß § 200 BAO vorläufig erlassen hat, weil hinsichtlich solcher Bescheide unter 
den betreffenden Voraussetzungen des § 200 BAO die Erlassung weiterer vorläufiger oder eines endgültigen 
Bescheides ohne Wiederaufnahme der Verfahren zulässig ist. 


